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§1  Zweck und Anwendungsbereich

Zweck dieser Verordnung ist die Einsparung von Energie in Gebäuden.
Unterstützung des energiepolitischen Zieles eines nahezu klimaneutralen 
Gebäudebestandes bis 2050.

Gebäude, soweit sie unter Einsatz von Energie beheizt oder gekühlt werden, 
und für Anlagen und Einrichtungen der Heizungs-, Kühl-, Raumluft- und 
Beleuchtungstechnik sowie der Warmwasserbereitung.

Der Energieeinsatz für Produktionsprozesse in Gebäuden ist nicht Gegenstand 
der Verordnung.

Energieeinsparverordnung 2014

EnEV 2014
§1  Zweck und Anwendungsbereich
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§2  Begriffsbestimmungen

Wohngebäude sind Gebäude, die überwiegend dem Wohnen dienen, 
einschließlich Wohn-, Alten- und Pflegeheime sowie ähnliche Einrichtungen.

Die Nutzfläche ist die Nutzfläche nach anerkannten Regeln der Technik, die 
beheizt oder gekühlt wird. 

Die Nettogrundfläche die Nettogrundfläche nach anerkannten Regeln der Technik, 
die beheizt oder gekühlt wird.

Sind Nutzflächen mit starkem Publikumsverkehr öffentlich zugängliche 
Nutzflächen, die während ihrer Öffnungszeiten von einer großen Zahl von 
Menschen aufgesucht werden. Sie können sich in öffentlichen oder privaten 
Einrichtungen befinden, die für gewerbliche, freiberufliche, kulturelle, soziale oder 
behördliche Zwecke genutzt werden.

EnEV 2014
§2  Begriffsbestimmungen
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Es existieren weiterhin Grenzwerte

für den Jahresprimärenergiebedarf
QP, max

Für den spezifischen 
Transmissionswärmeverlust H´T

Ermittlung nach dem 
Referenzgebäudeverfahren

Ermittlung nach Anhang 1,                 
Tabelle 2

Primärenergiefaktor Strom 2,4; ab 1. Januar 2016: 1,8

§3  Anforderungen an zu errichtende Wohngebäude
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EnEV 2014
§3  Anforderungen an zu errichtende Wohngebäude
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EnEV 2014
§3  Anforderungen an zu errichtende Wohngebäude
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Teil 1 Energiebilanz und Umweltenergien

Primärenergiebilanz und Primärenergiefaktoren

DIN V 18599 Ausgabe 12/2011 Änderungen und Erweiterungen

Quelle: DIN 18599 12/2011

DIN V 18599-1: 2011-12
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EnEV 2014
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Berechnungsverfahren für Wohngebäude zu § 3

1. Der Jahres-Primärenergiebedarf ist nach DIN V 18599: 2011-12, berichtigt 
durch DIN V 18599-5 Berichtigung 1: 2013-05 und durch DIN V 18599-8 
Berichtigung1: 2013-5 für Wohngebäude zu ermitteln.

2. Alternativ kann der Jahres-Primärenergiebedarf für Wohngebäude die nicht 
gekühlt werden nach DIN V 4108-6: 2003-06 und DIN V 4701-10: 2003-08, 
geändert durch A1: 2012-07 ermittelt werden.

Als Referenzklima ist für beide Verfahren Region Potsdam zu verwenden.

3. Bekanntmachung des BMVBS für bestimmte Ausstattungsvarianten bezüglich 
Wärmeschutz und Anlagentechnik für nicht gekühlte Wohngebäude.
Unter Berücksichtigung der dort definierten Anwendungsvoraussetzungen sind 
dann obige Berechnungen nicht erforderlich. (EnEV-easy).

EnEV 2014
§3  Anforderungen an zu errichtende Wohngebäude
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Nachweisverfahren Neubau Wohngebäude – EnEV 2014

Monatsbilanzverfahren nach
DIN V 4108-6 und DIN 4701-10

Nachweisverfahren nach DIN V 18599 
Wohngebäude

DIN V 4108-6:
Monatsweise Ermittlung 
Heizwärmebedarf aus Bilanz von 
Transmission, Lüftung, solaren und 
internen Gewinnen

DIN V 18599:
Monatsweise Ermittlung 
Heizwärmebedarf aus Bilanz von 
Transmission, Lüftung, solaren und 
internen Quellen / Senken

Monatsweise Ermittlung 
Anlagenaufwand für Übergabe, 
Verteilung, Speicherung und 
Erzeugung bei Heizung, WW-
Bereitung und Lüftung

DIN V 4701-10:
Ermittlung Anlagenaufwand für 
Übergabe, Verteilung, Speicherung 
und Erzeugung bei Heizung, WW-
Bereitung und Lüftung 
(Heizperiodenbezogen)

EnEV-easy

EnEV 2014
§3  Anforderungen an zu errichtende Wohngebäude

Ohne Kühlung
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1. Der Jahres-Primärenergiebedarf für Heizung, Warmwasserbereitung, Lüftung 
und Kühlung und Beleuchtung darf den Wert des Jahres-Primärenergiebedarfs 
eines Referenzgebäudes gleicher Geometrie, Nettogrundfläche, Ausrichtung 
und Nutzung mit der vorgegebenen technischen Referenzausführung nicht 
überschreiten.

2. Die Höchstwerte der mittleren Wärmedurchgangskoeffizienten der wärme-
übertragenden Umfassungsfläche nach Anlage 2 Tabelle 2 nicht überschritten 
werden (Nebenforderung).

Zu errichtende Nichtwohngebäude sind so auszuführen, dass die Anforderungen 
an den sommerlichen Wärmeschutz nach Anlage 1 Nummer 4 eingehalten 
werden.

EnEV 2014
§4  Anforderungen an zu errichtende Nichtwohngebäude

§4  Anforderungen an zu errichtende Nichtwohngebäude



www.solar-computer.de | SOLAR-COMPUTER GmbH 12

EnEV 2014
§4  Anforderungen an zu errichtende Nichtwohngebäude
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EnEV 2014 Referenzausführung Nichtwohngebäude

!!

Auf Gebäudezonen mit mehr als 4m Raumhöhe, die durch dezentrale Gebläse- oder 
Strahlungsheizungen beheizt werden, ist Zeile 1.0 der Tabelle 1 nicht anzuwenden.

EnEV 2014
§4  Anforderungen an zu errichtende Nichtwohngebäude
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EnEV 2014
§4  Anforderungen an zu errichtende Nichtwohngebäude
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 Begrenzung der Sonneneintragskennwerte

Als höchstzulässige Sonneneintragskennwerte nach § 3 Absatz 4 sind 
die in DIN 4108-2 : 2013-02 Abschnitt 8.3.3 festgelegten Werte 
einzuhalten.

 Begrenzung der Übertemperatur-Gradstunden

Ein ausreichender sommerlicher Wärmeschutz nach §3 Absatz 4 liegt 
auch vor, wenn mit einem Verfahren (Simulationsrechnung) nach Din 
4108-2:2013-02 Abschnitt 8,4 gezeigt werden kann, dass unter den dort 
genannten Randbedingungen die für den Standort des Gebäudes in 
Tabelle 9 dieser Norm angegebenen Übertemperaturgradstunden nicht 
überschritten werden.

Nachweis sommerlicher Wärmeschutz:

EnEV 2014
§4  Anforderungen an zu errichtende Nichtwohngebäude
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Mindestanforderungen an den sommerlichen Wärmeschutz
Beispielrechnung:

EnEV 2014
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Mindestanforderungen an den sommerlichen Wärmeschutz
Beispielrechnung:

EnEV 2014

W
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Mindestanforderungen an den sommerlichen Wärmeschutz
Beispielrechnung nach alter DIN 4108-2, Juli 2003:

Sommerlicher Wärmeschutz

Quelle: SOLAR-COMPUTER-
Programm B54
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Mindestanforderungen an den sommerlichen Wärmeschutz
Beispiel zur Bestimmung des zulässigen Sonneneintragskennwertes nach 
neuer DIN 4108-2, Februar 2013

Quelle: SOLAR-COMPUTER-
Programm B55

Sommerlicher Wärmeschutz
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Mindestanforderungen an den sommerlichen Wärmeschutz
Beispielrechnung Gebäudesimulation, Randbedingungen nach DIN 4108-2:
Variante 01: Raum SW-Entwicklung Sonnenschutz gezogen bei direkter Strahlung 

Sommerlicher Wärmeschutz

Quelle: SOLAR-COMPUTER-
Programm B40
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Mindestanforderungen an den sommerlichen Wärmeschutz
Beispielrechnung Gebäudesimulation, Randbedingungen nach DIN 4108-2:
Variante 02: Raum SW-Entwicklung Sonnenschutz gezogen ab Schwellwert

Sommerlicher Wärmeschutz

Quelle: SOLAR-COMPUTER-
Programm B40
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Sommertauglich entwerfen und bauen

Sommerlicher Wärmeschutz
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Darf bei neu zu errichtenden Gebäuden vom Endenergiebedarf abgezogen werden 
wenn:

 Die Erzeugung in unmittelbarem räumlichen Zusammenhang zu dem Gebäude 
erfolgt

 Die Nutzung vorrangig im Gebäude unmittelbar nach Erzeugung oder nach 
vorübergehender Speicherung selbst erfolgt und nur die überschüssige 
Energiemenge eingespeist wird.

 Die Berechnung der Stromerzeugung durch Photovoltaik oder Windkraftanlagen hat 
nach DIN V 18599-9:2011-12, berichtigt durch DIN V 18599-9 Berichtigung 1:2013-5 
für die Referenzklimazone Potsdam zu erfolgen.

 Es darf höchstens die Strommenge angerechnet werden, die dem berechneten 
Strombedarf der jeweiligen Nutzung entspricht.

EnEV 2014
§5  Anrechnung von Strom aus erneuerbaren Energien

§5  Anrechnung von Strom aus erneuerbaren Energien
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 Standardheizkessel für flüssige oder gasförmige Brennstoffe (>4 KW < 400 KW) 
Einbau vor 1.01.1985 dürfen ab 2015 nicht mehr betrieben werden.

 Standardheizkessel für flüssige oder gasförmige Brennstoffe (>4 KW < 400 KW), 
Einbau nach 1.01.1985 dürfen nach Ablauf von 30 Jahren  nicht mehr betrieben 
werden.

 Alle Verteilleitungen und Armaturen müssen gedämmt sein.

 Zugängliche oberste Geschossdecken, die nicht die Anforderungen an den 
Mindestwärmeschutz nach DIN 4108-2:2013-02 erfüllen müssen ab dem 
31.12.2015 gedämmt sein (U= 0.24 W/(m²K).

 (Ausnahme selbstgenutzte Wohngebäude bis 2 WE erst nach 
Eigentümerwechsel).

EnEV 2014
§10  Nachrüstpflicht bei Anlagen und Gebäuden

§10 Nachrüstpflicht bei Anlagen und Gebäuden
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EnEV 2014
§16a  Pflichtangaben in Immobilienanzeigen

§16a Pflichtangaben in Immobilienanzeigen

Wird vor dem Verkauf eine Immobilienanzeige in kommerziellen Medien aufgegeben 
und liegt zu diesem Zeitpunkt ein Energieausweis vor, so hat der Verkäufer 
sicherzustellen, dass die Immobilienanzeige folgende Pflichtangeben enthält:

1. die Art des Energieausweises: Energiebedarfsausweis oder 
Energieverbrauchsausweis,

2. den im Energieausweis genannten Wert des Endenergiebedarfs oder 
Endenergieverbrauchs für das Gebäude,

3. die im Energieausweis genannten wesentlichen Energieträger für die Heizung 
des Gebäudes,

4. bei Wohngebäuden das im Energieausweis genannte Baujahr und

5. bei Wohngebäuden die im Energieausweis genannte Energieeffizienzklasse.

Bei Nichtwohngebäuden ist bei Endenergiebedarfs- und bei Energieverbrauchs-
ausweisen als Pflichtangabe  der Endenergiebedarf oder Endenergieverbrauch 
sowohl für Wärme als auch für Strom jeweils getrennt auszuführen.
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EnEV 2014
Anlage 6: Muster Energieausweise
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EnEV 2014
Anlage 6: Muster Energieausweise
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EnEV 2014
Anlage 6: Muster Energieausweise
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Grundsätze

Neutrale Ermittlung des Energiebedarfs unabhängig vom individuellen

Nutzerverhalten und lokalen Klimadaten für Neu- und Bestandsgebäude

DIN V 18599 Ausgabe 12/2011 Änderungen und Erweiterungen

Quelle: DIN 18599 12/2011
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Bilanzschritte

Teil 1 Energiebilanz und Umweltenergien
DIN V 18599 Ausgabe 12/2011 Änderungen und Erweiterungen

Quelle: DIN 18599 12/2011

Hilfsenergie ALT: Index „aux“ (auxiliary), wie z.B. „Qh,g,aux“ (Hilfsenergie der 
Heizwärmeerzeugung) 
NEU: Zeichen „W“ abgekürzt (Qh,g,aux -> Wh,g). 
Weitere Änderungen: "ZUL" (Zuluft) wird "SUP", "ABL" (Abluft) wird "ETA", "AUL" (Außenluft) wird "ODA",
"WRG" (Wärmerückgewinnung) wird "rec", "Q gepunktet" (Leistung) wird "P„
Unverändert: "So" und "Wi" für die Jahreszeiten

Wh,g Wh,s Wh,d Wh,ce
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Teil 1 Energiebilanz und Umweltenergien

Primärenergiebilanz und Primärenergiefaktoren

DIN V 18599 Ausgabe 12/2011 Änderungen und Erweiterungen

Quelle: DIN 18599 12/2011Rechenverfahren zur Ermittlung des Primärenergiefaktors bei 
externer Wärme/Kältelieferung in Anhang A.4.
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DIN V 18599 Ausgabe 12/2011 Änderungen und Erweiterungen

1. Anwendungsbereich

• Dies Blatt stellt den Einfluss der Steuerung und Regelung sowie der 
Raum- und Gebäudeautomation einschließlich des energetischen 
Gebäudemanagements auf den Energiebedarf eines Gebäudes im Betrieb 
dar.

• Es werden daher keinen, der in den einzelnen anderen Teilen der DIN 
V18599 bereits vorhandenen Berechnungsmethoden und 
Einflussparameter neu formuliert oder modifiziert.

• Das Bewertungsverfahren ist vielmehr geeignet, den Einfluss von Raum-
und Gebäudeautomation sowie des energetischen 
Gebäudemanagements transparent und übergreifend darzustellen.

Teil 11   Gebäudeautomation
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Teil 11   Gebäudeautomation
DIN V 18599 Ausgabe 12/2011 Änderungen und Erweiterungen

2. Klassifizierung von Gebäudeautomations- und Gebäudemanagementfunktionen

Quelle: DIN 18599 12/2011
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Teil 11   Gebäudeautomation
DIN V 18599 Ausgabe 12/2011 Änderungen und Erweiterungen

2. Klassifizierung von Gebäudeautomations- und Gebäudemanagementfunktionen

Quelle: DIN 18599 12/2011
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Beiblatt 2
DIN V 18599 Ausgabe 12/2011 Änderungen und Erweiterungen

Formblatt EEWärmeG (Zwischenwert 1)

Quelle: DIN V 18599 12/2011
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Beiblatt 2
DIN V 18599 Ausgabe 12/2011 Änderungen und Erweiterungen

Formblatt EEWärmeG (Zwischenwert 2)

Quelle: DIN V 18599 12/2011

Der Wert der geringsten Unterschreitung der EnEV ist für den Nachweis nach 
EEWärmeG relevant.
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Beiblatt 2
DIN V 18599 Ausgabe 12/2011 Änderungen und Erweiterungen

Quelle: DIN V 18599 12/2011

Formblatt EEWärmeG (Zwischenwert 3)

Erfüllungsgrad aus Nutzung erneuerbarer Energien in Nah- und Fernwärme bzw. in 
Fernkälte

EEWärmeG,outg

NFW,outg
Wärme

NFW

NFW
NFW

Q
Q*EG

PA
DGEG 

EEWärmeG,outg

NFW,outg
Kälte

FK

FK
FK

Q
Q*EG

PA
DGEG 

Die Faktoren EGWärme bzw. EGKälte muss der Versorger bzw. Netzbetreiber angeben.
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Beiblatt 2
DIN V 18599 Ausgabe 12/2011 Änderungen und Erweiterungen

Quelle: DIN V 18599 12/2011

Formblatt EEWärmeG (Gesamterfüllung)

Die 3 Zwischenwerte werden addiert, Werte über 100% zeigen eine ausreichende 
Erfüllung des EEWärmeG an.
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Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit!


